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RS OGH 1957/1/11 5Os1264/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1957

Norm

KFG 1955 §82

Rechtssatz

Zum Begri3 der "Anwendung der Fahrtrichtung" im Sinne des § 82 KFG 1955 und das "Verlassen der bisher verfolgten

Fahrtrichtung" im Sinne des § 53 Abs 2 StPolG und § 55 Abs 4 StPolO.

Ändert ein Straßenzug seinen Verlauf im rechten Winkel und mündet ebendort eine andere Straße in den Straßenzug

ein, wobei die einmündende Straße gleich breit wie der Straßenzug ist, so hat der Benützer des Straßenzuges dessen

weitere Benützung anzuzeigen.
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